
 
 

 

Vorlage 20/0158 
Seite: 1 / 3 

 

 
 
 
Vorlagennummer:  20/0158 
Vorlagenart:   Beschlussvorlage öffentlich 
Datum:   04.05.2026 
 
Federführend:  2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften 
 
Bearbeitung:    Anita Bahr 
 
 

Ankauf eines Grundstückes im Moislinger Mühlenweg 
 
Beratungsfolge:   

18.05.2026 Senat zur Senatsberatung 

01.06.2026 Bauausschuss zur Vorberatung 

08.06.2026 
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb 
Travemünde 

zur Vorberatung 

23.06.2026 Hauptausschuss zur Vorberatung 

25.06.2026 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck zur Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der Bürgermeister wird ermächtigt, das in dem als Anlage 2 beigefügten Lageplan blau 

umrandet dargestellte Grundstück zur Größe von 4.987 m², bestehend aus den Flurstü-
cken 175, 179 und 181, alle Flur 6, Gemarkung Moisling, eingetragen im Grundbuch von 
Lübeck Blatt 2449 und 5314, gelegen im Moislinger Mühlenweg, von der Grundstücks-
Gesellschaft Trave mbH, Falkenstraße 11, 23564 Lübeck anzukaufen. 
 

2. Der Kaufpreis für das Grundstück beträgt 
 

1.246.750 EUR 
(EUR eine Million zweihundertsechsundvierzigtausend siebenhundertfünfzig 00/100). 

 
3. Alle mit dem Abschluss und der Durchführung des Kaufvertrages im Zusammenhang 

stehenden Kosten sind von der Hansestadt Lübeck zu tragen. 
 
 
Beteiligungsverfahren: 
1.201 - Haushalt und Steuerung Zustimmend 
1.300 - Recht Keine rechtlichen Bedenken 
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung Zustimmend 
5.660 - Stadtgrün und Verkehr Zustimmend 
5.651 - Gebäudemanagement Zustimmend 
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Maßnahme: 
neu und freiwillig  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ja (siehe Anlage 1) 
 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO: 
Nein Unmittelbare Auswirkungen auf Kinder und/ oder Jugendliche durch den An-

kaufsbeschluss sind nicht zu erwarten. Im Übrigen werden die Belange der Kin-
der und Jugendlichen im Rahmen der Durchführung der städtebaulichen Ge-
samtmaßnahme Moisling durch entsprechende zielgruppenspezifische Beteili-
gungsformate berücksichtigt. 

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
Nein  
 
Begründung: 
 
Die Bürgerschaft hat in ihren Sitzungen am 25.02.2023 die städtebauliche Rahmenplanung 
für die „Neue Mitte Moisling“ (VO/2022/11716) und am 25.01.2024 das Integrierte Entwick-
lungskonzept (IEK) Moisling beschlossen (VO 2023/12645). Mit diesen Beschlüssen wurden 
u.a. die Zielsetzung für die städtebauliche Sanierung sowie die Durchführung und Finanzie-
rung von Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung definiert. So ist in der „Neuen Mitte“ 
unter anderem die Errichtung eines Stadtteilhauses und eines Stadtteilplatzes im Moislinger 
Mühlenweg, Ecke Oberbüssauer Weg vorgesehen. Das Grundstück befindet sich derzeit 
noch im Eigentum der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH. 
 
Die Errichtung des Stadtteilhauses und des Stadtteilplatzes sollen als Städtebauförderungs-
maßnahmen erfolgen. Aktuell wird die Objektplanung für das Stadtteilhaus auf Grundlage 
eines abgeschlossenen Architekturwettbewerbs erstellt. Bis Ende 2026 wird ein objektbezo-
gener Förderantrag gestellt. Voraussetzung für den Erhalt von Fördermitteln ist, dass sich 
das Grundstück im kommunalen Eigentum befindet. Nur mit einer Antragsstellung in 2026 
kann eine Förderfähigkeit dieser Städtebauförderungsmaßnahmen hergestellt werden. Da-
her soll das Grundstück bereits vor der Bebauung von der Grundstücks-Gesellschaft Trave 
mbH angekauft werden. Das Grundstück wurde über sogenannte Ordnungs- und Freile-
gungsmaßnahmen der Städtebauförderung bereits geräumt und baureifgemacht.  
 
Das Grundstück ist zum sanierungsunbeeinflussten Bodenrichtwert anzukaufen. Dieser be-
trägt 250,- EUR/m², mithin insgesamt 1.246.750,- EUR für das 4.987 m² große Grundstück. 
Die Vertragsnebenkosten (Notarkosten, Grundbuchkosten und Grunderwerbssteuer) in 
Höhe von voraussichtlich ca. 92.000,- EUR trägt die Hansestadt Lübeck als Käuferin. Der 
Kaufpreis und die Vertragsnebenkosten werden aus Städtebauförderungsmitteln gezahlt. 
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen aus der Städtebauförderung (Bundes- und Lan-
desmitteln, 66%) sowie den kommunalen Anteil i.H.v. 33%. Die Finanzierung und haushalte-
rische Ordnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Moisling erfolgt gemäß Punkt 2 des 
Beschlusses vom 25.01.2024 (VO 2023/12645). Die Mittel für den Grunderwerb sind bereits 
auf dem Sondervermögen der Gesamtmaßnahme Moisling geordnet, welches durch den 
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treuhändischen Sanierungsträger verwaltet wird.  
 
Das gesamte Grundstück verbleibt zunächst – in Abhängigkeit des Baufortschritts verschie-
dener Bauvorhaben in der „Neuen Mitte“ - im Besitz der Grundstücks-Gesellschaft Trave 
mbH. Die Trave koordiniert als treuhändischer Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck den 
städtebaulichen Sanierungsprozess der „Neuen Mitte“ und sieht das Grundstück zur vorü-
bergehenden Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche o.ä. vor.  
 
Das Stadtteilhaus wird nach der vollständigen Fertigstellung in die Verwaltung des Bereiches 
Gebäudemanagement und der Stadtteilplatz in die Verwaltung des Bereiches Stadtgrün und 
Verkehr übertragen. 
 
 
Anlage(n): 
1 - Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen (öffentlich) 

 
2 - Anlage 2 - Lageplan (öffentlich) 

 
 
 
 
 
 
 

  

Senatorin Pia Steinrücke   

 
[Dokumentende 
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Ankauf eines Grundstückes im Moislinger Mühlenweg

Bereich:
Produkt:
2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen   INVESTIV
    

Finanzielle 
Auswirkungen in €

Gesamtbeträge der 
Maßnahme,
AfA und SoPo

2026 2027 2028 2029

Erträge 

Aufwendungen

davon:

Sonderposten-
auflösung (SoPo)
Abschreibungen (AfA)

Anlagenabgang

Gesamtauswirkung
Ergebnisplan

0,00

voraussichtl. Zinsen ca.

Einzahlungen

Auszahlungen -1.338.750,00 -1.338.750,00

Gesamtauswirkung
Finanzplan

-1.338.750,00

2026 Ergebnisplan Finanzplan

Mittel veranschlagt x Ergebnisplan Finanzplan

Zusätzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend x x
Haushaltsentlastend                           

Haushaltsneutral  x x

Haushaltsjahr Ergebnisplan

2026 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)
Erträge:
(Mehr)
Erträge:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr)
Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan

Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €

(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr)
Einzahlungen:
(Minder)
Auszahlungen:

(Mehr)
Auszahlungen:

612003.7821000 Grundstücksan- und verkäufe, 
Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

-1.338.750,00

Saldo Finanzplan -1.338.750,00

Produktsachkonten

Produktsachkonten

Anlage 1 zur
VO-Nr.: 20/0158

( 1.246.750,- EUR KP zzgl. 92.000,- EUR Vertragsnebenkosten)

2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften                          
612003 - Grundstücksan- und -verkauf
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